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P O S T U L A T von Michael Welz (EDU, Oberembrach) und Martin Farner (FDP, 

Oberstammheim) 
 
betreffend Nachtzielgeräte für die Schwarzwildjagd  
__________________________________________________________________________ 
 
 
Der Regierungsrat wird eingeladen, die Bestimmungen für die Waffenbenutzung für die Jä-
gerschaft dahingehend zu ändern, dass in Zukunft auf Gesuch hin die Jägerschaft für die 
Schwarzwildjagd Nachtzielgeräte benutzen darf.  
 
Ebenso wird der Regierungsrat aufgefordert, in der laufenden Revision der Eidg. Jagdver-
ordnung dahingehend hinzuwirken, dass Art. 2 der Jagdverordnung dementsprechend ange-
passt wird. 
 
 Michael Welz 
 Martin Farner 
 

 
Begründung: 

Der massive Schwarzwilddruck in diesem Jahr führt zu noch nie dagewesenen Schäden in 
landwirtschaftlichen Kulturen. Insbesondere in Gebieten mit einem hohen Waldflächenanteil 
reichen die Schutzzäune nicht mehr aus, um die Kulturen wirkungsvoll zu schützen.  
 
Dementsprechend sind die Wildhüter und die Jägerschaft in diesen Gebieten gefordert.  
 
Aus Sicht des Tierschutzes bedeutet ein zielsicherer Abschuss mit geeigneter Technik fur 
die nachtaktiven Tiere eine beträchtliche Stress- und Schmerzverminderung.  
 
Zudem erhöht der Einsatz von Nachtsicht-Zielgeräten die Tiererkennung. Dadurch werden 
Fehlschüsse und Fehlabschüsse verhindert.  
 
Der Einsatz von kostspieligen Nachtzielgeräten wird nicht explizit eine höhere Abschusszahl 
des Schwarzwildes zur Folge haben, sondern die Wirksamkeit der Schutzmassnahme wird 
erhöht. Ein sorgfältiges «Ansprechen» der Tiere ist nach wie vor zwingend.  
 
In den umliegenden Kantonen Thurgau und Aargau sind auf Gesuch der Jägerschaft einige 
solche Jagdwaffen im Einsatz. Auch im Kanton Zürich soll zumindest versuchsweise oder si-
tuationsbedingt der Einsatz der erwähnten Zielgeräte ermöglicht werden.  
 
Zurzeit werden in mondfinsteren und dunklen Nächten Geräte zum Beleuchten von Zielen 
eingesetzt, welche in der Eidg. Jagdverordnung ebenfalls unter «verbotene Hilfsmittel» auf-
geführt werden. Daher gibt es keinen ersichtlichen Grund, der einer gesetzlichen Anpassung 
fur die Bewilligung von tierfreundlichen und modernen Hilfsmittel widerspricht. 
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